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(3) Kann infolge von Krankheit, Unfall, Schwangerschafts- 
bzw. Wochenurlaub das mindestens 18wöchige Berufsprakti
kum nicht zum festgelegten Zeitpunkt aufgenommen werden, 
sind bis zur Aufnahme des Praktikums Stipendien und andere 
finanzielle Zuwendungen auf der Grundlage der Stipendien
ordnung von der Hoch- bzw. Fachschule zu zahlen.

(4) Ist infolge von längerer Krankheit, Unfall, Schwanger
schafts- bzw. Wochenurlaub eine Wiederholung eines minde
stens 18wöchigen Berufspraktikums erforderlich, sind für 
diese Zeit Betriebsstipendium und andere finanzielle Zuwen
dungen gemäß § 2 Abs. 3 vom Betrieb zu zahlen.

§5
Unterkunftskosten u. a.

(1) Die Unterkunftskosten sind von den Praktikumsbetrie
ben zu finanzieren, wenn der Praktikumsort nicht der Wohn
ort des Praktikanten oder eine tägliche Fahrt vom Wohnort 
zum Praktikumsort nicht zumutbar ist. Die Praktikanten sind 
mit 10 M monatlich an den Kosten für die Unterkunft zu 
beteiligen.

(2) Praktikanten, die während des Praktikums in Wohn
heimen der Hoch- bzw. Fachschulen untergebracht sind, haben 
die Unterkunftskosten selbst zu tragen.

(3) Den Praktikanten, die nichf am Praktikumsort mit Un
terkunft versorgt werden können und täglich zum Prakti
kumsort fahren müssen, können bei Inanspruchnahme von 
Fahrpreisermäßigung die Fahrtkosten gegen Vorlage der Be
lege vom Bfetrieb erstattet werden. Fahrgelder für Nahver
kehrsmittel werden nicht erstattet.
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(4) Für Unterkunfts- und Fahrtkosten können vom Betrieb 
insgesamt bis zu 50 M monatlich je Praktikant erstattet wer
den.

§ 6

Fahrtkosten
(1) Von der Hoch- bzw. Fachschule sind die Fahrtkosten 

2. Klasse einschließlich des D-Zug-Zuschlages zu erstatten für
— die erste Anreise und die letzte Abreise zum bzw. vom 

Praktikums ort;
— Fahrten zwischen Praktikums- bzw. Wohnort und Hoch- 

bzw. Fachschulort zur Teilnahme an Prüfungen und Kon
sultationen, soweit sie im Arbeitsplan des Praktikanten 
festgelegt sind.

Fahrgelder für Nahverkehrsmittel werden nicht erstattet.
(2) Fahrtkosten für sonstige Fahrten zwischen Praktikums-, 

Wohn- und Hoch- bzw. Fachschulort sind von den Studenten 
zu tragen. Hierfür gelten die Tarifregelungen der Reichsbahn 
und die Fahrpreisermäßigung für Studenten im Praktikum.

§7
Praktikumszuschuß

Für die Bestreitung erhöhter Aufwendungen bei der Durch
führung von Praktika kann an Studenten aus dem Sonder
fonds der Hoch- bzw. Fachschule ein Praktikumszuschuß ge
währt werden.

§ 8

Honorar für Mentoren

Die Tätigkeit von Mentoren ist auf der Grundlage der 
Honorarordnung für die Aus- und Weiterbildung von Hoch- 
und Fachschulkadern durch die Betriebe zu honorieren, so- 
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weit die Tätigkeit nicht zu den vereinbarten Arbeitsaufgaben 
der Betriebsangehörigen gehört.

§9
Prämiierung von Praktikanten

Die Betriebe können vorbildliche Leistungen der Praktikan
ten im Rahmen ihres Prämienfonds materiell anerkennen 
und für die kulturelle und soziale Betreuung der Praktikan
ten Mittel des Kultur- und Sozialfonds verwenden.

§10
Planung und Abrechnung

(1) Die Betriebe haben die für Praktikanten erforderlichen 
Finanzierungsmittel für Betriebsstipendien und andere finan
zielle Zuwendungen gemäß § 2 Abs. 3 sowie für Unterkunft, 
Fahrtkosten und Honorare für die Mentoren in die jährlichen 
Finanzpläne aufzunehmen und nach Kostenarten auszuwei
sen.

(2) Betriebsstipendium und Zuschläge gemäß § 2 Absätze 1,
2, 3 und 5 sind als Bestandteil der Selbstkosten zu planen 
und abzurechnen. Sie sind nicht Bestandteil des Lohnfonds. 
Die Zuschläge gemäß § 2 Absätze 2, 3 und 5 sind wie Stipen
dien zu behandeln. Die Studenten sind im Arbeitskräfteplan 
des Betriebes nicht zu erfassen.

(3) Staatliche Organe und staatliche Einrichtungen, die aus 
dem Staatshaushalt finanziert werden, verfahren entsprechend 
den Absätzen 1 und 2. Sie haben die erforderlichen Mittel in 
die jährlichen Haushaltspläne aufzunehmen. Die Planung und 
Abrechnung der Stipendien erfolgt bei dem in der Systematik 
des Staatshaushaltes zutreffenden Konto für Sonderstipen
dien.

§11
Übergangsbestimmungen

Für Studenten, die sich am 1. Januar 1976 in einem Berufs
praktikum befinden, in dem vom Betrieb eine Vergütung in 
Höhe von 250 M bzw. 300 M bzw. 70 % des Anfangsgehaltes 
der späteren beruflichen Tätigkeit auf der Grundlage der ent
sprechenden Rechtsvorschriften gezahlt wird, gelten die bis
herigen Bestimmungen bis zum Abschluß des Praktikums.

Schlußbestimmungen
§12

(1) Diese Anordnung gilt auch für die Studenten des
3. Studienjahres der medizinischen Fachschulen.

(2) Diese Anordnung gilt nicht
a) für die Praktika der Studenten der Fachrichtungen für 

Lehrer allgemeinbildender Schulen, Erzieher für Heime 
und Horte und Kindergärtnerinnen,

b) für Hoch- und Fachschulen der bewaffneten Organe, die 
Berufsoffiziere, Fähnriche bzw. Berufsunteroffiziere aus
bilden.

§13

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft.

Berlin, den 28. August 1975

Der Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen

Prof. B ö h m e

Herausgeber: Büro des Ministerrales der Deutschen Demokratischen Republik. 102 Berlin, Klostcrstraße 47 - - Redaktion: 102 Berlin, Klosterstraßc 47, Telefon: 209 36 22 — Für den Inhalt 
und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 751 — Verlag: . 
(610/62) Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 108 Berlin, Otto-Grotewohl-Str.. 17, Telefon: 2094501 Erscheint nach Bedarf - - Fortlaufender Bezug nur durch die Post 
Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 2,50 M. Teil II 3,- M — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0.15 M, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 M, bis zum Umfang von 32 Seiten 0.40 M.

bis zum Umfang von 48 Seiten 0.55 M j<y Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 M mehr 
Linzelbestellungen beim Zentral-Versand Erfurt, 501 Erfurt, Postschließfach 696. Außerdem besteht Kaufmöglichkeit nur bei Sclbstabholung gegen Barzahlung (kein Versanden der Buchhandlung

für amtliche Dokumente, 108 Berlin, Neustädtische Kirchstraße 15, Telefon: 229 22 23 
Gesamtherstcllung) Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik (Rollenoffsetdruck) Index 31 817


